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Beantragte Änderungen

Antrag auf Ergänzung der bildungspolitischen Ziele: Die Piratenpartei 
macht sich für eine Bildungspolitik ohne gesetzlich verankerte 
Grundrechtseinschränkungen stark und setzt sich für die Streichung 
entsprechender Paragraphen in den Schulgesetzen ein. 

Begründung

Die im Grundgesetz verankerten Grundrechte sind das Rückgrat unserer 
freiheitlich- demokratischen Grundordnung, auf die wir mit Recht 
stolz sind und für deren strikte Wahrung wir uns als Piraten 
einsetzen. Insofern ist es besonders beschämend für unsere 
Demokratie, das diese Grundrechte für den heranwachsenden Bürger 
schon eingeschränkt werden und das auch noch durch Länderrecht. Dies 
vermittelt den jungen Menschen zum einen, dass ihnen von der 
Gesellschaft diese Grundrechte nicht zugebilligt werden. 
Andererseits, da diese Grundrechte durch Landesrecht außer Kraft 
gesetzt werden, wird den jungen Menschen ein Bild der Beliebigkeit 
unserer Gesetzgebung und auch der Achtung der Grundrechte vermittelt. 
Diesen Missstand gilt es abzustellen, auch gegen den Willen der 
etablierten Parteien (allen voran CDU und SPD), die für dafür 
verantwortlich sind. Die Grundrechte gelten für alle Mitglieder 
unserer Gesellschaft, unabhängig auch davon, ob sie 8 Monate oder 80 
Jahre alt sind. Wir sollten uns um folgenden Sachverhalt bewusst 
sein: Wenn wir unsere Jugend durch die Einschränkung von Grundrechten 
schützen wollen, so werden sie später auch weniger Skrupel haben ihre 
gesellschaftlichen Probleme durch Grundrechtseinschränkungen zu 
lösen. Wenn wir die Grundrechte der Jungend aktiv schützen, dann 
werden sie später auch eher für den Schutz der Grundrechte Anderer 
eintreten. Und wir sollten auch nicht vergessen, das der ganzen 
Nachbarländer Deutschland, ja sogar eigentlich alle westlichen 
Demokratien bis auf Deutschland ihre Bildungspolitik ohne 
Grundrechtseinschränkungen durchführen. 

Beispiele: 

Brandenburgisches Schulgesetz §145 Einschränkung von Grundrechten: 

Das Grundrecht der Freiheit der Person gemäß Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 
des Grundgesetzes sowie Artikel 9 der Verfassung des Landes 
Brandenburg wird nach Maßgabe der Bestimmungen über das 
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Schulverhältnis und über die Schulpflicht eingeschränkt. Das 
Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit gemäß Artikel 2 Abs. 2 
Satz 1 des Grundgesetzes sowie Artikel 8 der Verfassung des Landes 
Brandenburg wird nach Maßgabe der Bestimmung über Untersuchungen 
eingeschränkt. Das Grundrecht auf Datenschutz gemäß Artikel 11 Abs. 1 
der Verfassung des Landes Brandenburg wird nach Maßgabe der 
Bestimmungen über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und 
über wissenschaftliche Untersuchungen eingeschränkt. 

Schulgesetz NRW 

§125 Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden eingeschränkt: 

1. das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit gemäß Artikel 2 
Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes nach Maßgabe des § 54 
(Schulgesundheit), 

2. das Grundrecht der Freiheit der Person gemäß Artikel 2 Abs. 2 Satz 
2 des Grundgesetzes nach Maßgabe der §§ 34 bis 41 (Schulpflicht) 
sowie des § 42 Abs. 1 (Allgemeine Rechte und Pflichten aus dem 
Schulverhältnis), 

3. das Grundrecht der Pflege und Erziehung der Kinder gemäß Artikel 6 
Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes nach Maßgabe des § 36 Abs. 2 und 3 
(Vorschulische Beratung und Förderung, Feststellung des Sprachstandes
), 

4. das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß Artikel 13 
Abs. 1 des Grundgesetzes nach Maßgabe des § 41 Abs. 4 
(Verantwortlichkeit für die Einhaltung der Schulpflicht). 

Aus aktuellem Anlass: Datenschützer kritisiert Videoüberwachung an 
Schulen http://shar.es/mrDqP 

http://shar.es/mrDqP

